1. Rente beantragen

Die Therapie ist bei CF zeitaufwendig. Bei fortschreitendem Krankheitsverlauf lassen sich Therapie und Berufstätigkeit zeitlich kaum mehr miteinander vereinbaren. Häufig fehlt auch einfach die Kraft, die der Job erfordert. In dieser Situation kann Rente beantragt werden. Es handelt sich um Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die sich unterteilt in Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bestimmt das Sechste Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VI).

2. Allgemeine Voraussetzungen

Sowohl die Berufs- als auch die Erwerbsunfähigkeitsrente können nur beansprucht werden, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für den Rentenbezug erfüllt sind:

· Die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren muss erfüllt sein. Das ist die Zeit, der man mindestens der Versicherung angehört haben muss. Hierauf werden Beitragszeiten z.B. Kindererziehungszeiten und Ersatzzeiten, die vor Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit zurückgelegt worden sind, angerechnet

· In den 5 Jahren müssen Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit für 36 Kalendermonate geleistet worden sein. Unter Umständen können andere Pflichtbeitragszeiten wie Kindererziehungszeiten oder Zeiten mit Pflichtbeiträgen aufgrund des Bezuges von z.B. Krankengeld, Arebtislosengeld oder Arbeitslosenhilfe berücksichtigt werden. Das Pflichtbeitragserfordernis kann z.B. dann gänzlich entfallen, wenn die Erwerbs-/Berufsunfähigkeit vor dem 01..1.1994 oder aufgrund eines Tatbestandes, der zur zur vorzeitigen Erfüllung der Wartezeit führen würde eingetreten ist oder aber wenn der Versicherte vor dem 01.01.1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt hat und die Zeit vom 01.01.1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der Berufs-/Erwerbsunfähigkeit durchgehend mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt hat. Anwartschaftserhaltungszeiten sind wiederum Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge oder Anrechnungs- und Ersatzzeiten etc. 

3. Rente wegen Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeitsrente kann bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen von jedem beantragt werden, der wegen CF in seinem versicherungspflichtigen Beruf oder einem anderen ihm zumutbaren Beruf nicht mehr halb so viel leisten und verdienen kann, wie vergleichbare gesunde Kollegen. Für den Vergleich wird auf Berufstätige ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen abgestellt. Durch die Berufsunfähigkeitsrente wird dann die durch CF bedingte Minderung des Erwerbseinkommens ausgeglichen.

4. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit

Erwerbsunfähigkeit kann bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen von jedem beantragt werden, dessen Leistungsfähigkeit durch CF so gemindert ist, dass eine Erwerbstätigkeit in gewisser Regelmäßigkeit nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll ist. Wer selbständig ist kann erst nach Aufgabe seiner Tätigkeit erwerbsunfähig werden.

Die Erwerbsunfähigkeitsrente soll dann das Erwerbseinkommen ersetzen.

5. Rente auf Zeit

Sowohl die Berufs- als auch die Erwerbsunfähigkeitsrente können zunächst auf Zeit und erst zu einem späteren Zeitpunkt als Dauerrente gewährt werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn anzunehmen ist, dass die Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit nur vorübergehend ist oder nicht ausschließlich auf dem Gesundheitszustand des Berechtigten beruht. Die Zeitrente darf aber längstens für 3 Jahre gewährt werden.

6. Höhe der Rente

Die genaue Rentenberechnung ist zu komplex, um sie darzustellen. Hier nur soviel: Wesentlich für die Höhe der Rente ist der Verdienst während des gesamten Versicherungslebens, der in monatliche Entgeltpunkte umgerechnet wird. Diese werden dann mit dem Rentenartfaktor, der für Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente unterschiedlich ist, und dem aktuellen Rentenwert vervielfältigt.

7. Hinzuverdienstgrenze 

Zu der Rente wegen Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit darf in geringem Umfang hinzuverdient werden. Nach der Höhe des zusätzlichen Verdienstes bestimmt sich, ob die Rente in voller Höhe, in Höhe von einem Drittel oder von zwei Dritteln geleistet wird. Die Grenzen sind jeweils individuell zu ermitteln. Eine Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze kann dazu führen, dass die Rente nicht gezahlt wird

8. Zuständigkeit

Der Rentenantrag ist beim jeweils zuständigen Rentenversicherungsträger zu stellen. Das ist die 

· Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin, wenn zuletzt Pflichtbeiträge zur Angestelltenversicherung gezahlt wurden

· örtliche Landesversicherungsanstalt, wenn zuletzt Pflichtbeiträge zur Arbeiterrentenversicherung gezahlt wurden.

9. Rechtsmittel

Wird der Rentenantrag abgelehnt, kann gegen die Entscheidung innerhalb von 1 Monat nach Zustellung Widerspruch eingelegt werden. Führt auch der nicht zum Erfolg, kann gegen den dann ergehenden Widerspruchsbescheid Klage erhoben werden. Hierfür gilt ebenfalls die Frist von 1 Monat nach Zustellung.

10. Wer hilft weiter?

Für Fragen und Tipps stehen neben den örtlichen Selbsthilfegruppen auch der CF Selbsthilfe Bundesverband e.V. zur Verfügung, der bei Bedarf auch erfahrene Rechtsanwälte benennen kann.
